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Fähigkeit und dringenderes Bedürfniß zu eigener Fortbildung

haben, einen nützlichen Lesestoff zn verschaffen.

Zum Ersatzc für die Kinder und zu ihrer Aneiferung

theile man am Ende des Schuljahres mit angemessener

öffentlicher Feierlichkeit jedem Schulkinde ein nied-

lich lithographirteS Zeugniß mit Angabe seines Fleißes
und seiner Fortschritte in den einzelnen Fächern, so wie
seines sittlichen Verhaltens mit. Ob dadurch der eigene
liche Zweck nicht besser erreicht würde?*)

In diesem Sinne hat auch der hiesige Lchrcrvercin
seine auf Erfahrungen gegründeten Ansichten und Wün-
sche der Erziehungsbehörde eingegeben. Die Gutachten
der Bezirkskommissionen sind noch nicht angelangt.

Schulnachrichten aus dem Kanton
Glarus.

In dem demokratischen Kantone Glarus reift allmählig
die Saat, welche seit einer Reihe von Jahren von eifrigen
und umsichtigen Freunden des Schulwesens gestreut worden

ist. Sehr merklich hat sich die Stimmung des Volkes

zu Gunsten der Schulen seit 22 Jahren verändert,

wozu die, von edelgesinnten Privaten veranstalteten,
gelungenen Versuche von Schulverbesserungen in einzelnen
Gemeinden daS Meiste beitrugen. Noch im Jahr isiZ
zeigte sich in den meisten Gemeinden des Landes eine sehr

feindselige Stimmung gegen den damals von der Obrigkeit

eingesetzten Erziehungsrach, welcher nur einige kleine

Verbesserungen einführen wollte, und fast wäre es im

*) Solches öffentliche zur Schau Stellen bedarf großer
Vorsicht, wenn es nicht schädlich wirken soll. Eigentliche
Zugendfeste sind offenbar von größerem Werthe. —
Die Erthcilung von Zeugnissen kann nur gebilligt werden.

Anmcrk. d. Red.
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Februar isiZ in einer der größten Gemeinden zu einem

Aufruhr gekommen; in einer daselbst heimlich verbreiteten

Schrift wurde insbesondere für Beibehaltung der Lob-

wasserscheu Psalmen und des alten Namenbüchli's gar

gewaltig geeifert und behauptet, »diese Bücher.seien

„von Gott selbst eingesetzt und sollten daher als das

»schätzbarste Kleinod bis auf die späteste Ngchwclt
gebracht und unvergänglich behalten werden." An der

Landszemeinde 1822 haue die Obrigkeit die größte Mühe,
es dahin zu bringen, daß ein Theil der durch den Wiener-
rezcß den» Kanton zugesprochenen EntschädigungSgclder
laut Inhalt des RczesseS wirklich den Schulen zugewendet

wurde. In den Jahren 182Z bis 18Z0 mußte der

von der Obrigkeit neuerdings in's Leben gerufene KantonS-

schnlrath noch sehr leise auftreten, um nicht überall an-
zustoßen. Indeß fing während dieser Jahre die VolkS-

stimmung an, sich sehr zu Gunsten des Schulwesens zu

verbessern. Im Jahr 1884 durfte man eS endlich wagen,
einen Antrag, das Schulwesen betreffend, an die
evangelische Landögemeindc zu stellen, und mit geringem Wider-
spruche wurde beschlossen: „die Obrigkeit soll in JahreS-
„lauf ein Gutachten ausarbeiten über die schicklichsten

„Mittel und Wege, wie das evangel. Schulwesen im
„Lande Glarus immer mehr gehoben, und die Wirksam-
„keit des SchulratheS auf gesetzliche Bestimmungen
begründet werden könne."

Diesem Austrage wurde im Laufe des letzten Jahres
wirklich Folge gegeben, und an der den 10. Mai 1885
abgehaltenen evangelischen Landsgemeinde wurde
nachstehender, vom Schulrath entworfener und von der Obrigkeit

begutachteter Gesetzesentwurf von den zahlreich

versammelten evangel. Landleuten einmüthig genehmigt.

In Erwägung, daß wohleingerichtete, christliche

Schulen eines Landes schönste Zierde und bester Segen

find, und daß von ihrem Gedeihen vorzugsweise die gei-
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stige, sittliche und religiöse Bildung der heranwachsenden

Geschlechter, also auch die künstige Wohlfahrt des ge-

sammten Vaterlandes abhängt,

hat die evangelische Landsgemeinde auf den Antrag
der Obrigkeit beschlossen:

1. Die evangel. Schulen des Kantons Glarus sollen

als höchst wichtige vaterländische Anstalten unter die

besondere Aufsicht und Leitung und unter den

besondern Schutz und Schirm des Landes gestellt sein.

2. Die Beaufsichtigung des Schulwesens ist unter der

Oberleitung des evangel. Rathes dem evangel. Schulrathe

übertragen.

Z. Der evangel. Schulrath wird sich die allmählige
Verbesserung des Schulwesens angelegen sein lassen

und hierbei auf Mittel und Wege bedacht nehmen,

durch welche der Zweck der Schule, Kinder im
Nothwendigen zu unterrichten, sie zu Fleiß und Geschick,

lichkeit, zur Vaterlandsliebe, Tugend und Frömmig.
seit anzuleiten, aller Orten, mit steter Berücksichtigung

der besondern Verhältnisse, am sichersten erreicht werden

mag.
4. Die sämmtlichen evangel. Schullehrer des Kantons

stehen unter der Aufsicht des evangel. Schulrarhes.
Sie werden, wie bisher, von den respektive» Schul,
gemeinden gewählt. Wahlfähig sind diejenigen,
welche gehörig für ihren Beruf vorgebildet, von dem

evangel. Schulrathe geprüft und tüchtig befunden

worden sind und von demselben ein Wahlfähigkeitö-
zeugniß erhalten haben.

6. Alle evangel. Schulen stehen unter der unmittelbaren

Obsorge der evangel. Stillstände und Pfarrämter,
oder derjenigen OrtSbehörden, welchen sie von den

ehrsamen Schulgemeinden übertragen worden ist.

6. Der evangel. Schulrath wird von Zeit zu Zeit der

Obrigkeit von seinen Arbeiten Bericht erstatten, so
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wie über die Verwendung der für seine Zwecke aus

der LandeSkassa zu beziehenden Summe Rechenschaft

geben.

Durch die ohne allen Widerspruch erfolgte Annahme dièses

Gesetzesentwurfs ist in Verbesserung deS glarnerischen

Schulwesens ein bedeutender Schritt vorwärts gethan

worden. Dadurch sind der Willkühr der Schulgemeinden

in Anstellung ganz ungebildeter und untauglicher Subjekte

Schranken gesetzt worden, und nach wenigen Jahren

werden wir, wie andere Kantone, einen ganz und
vollständig gebildeten Lehrstand erhalten, wozu insbesondere

der Schulverein durch seine fortgesetzte wohlthätige
Wirksamkeit nicht wenig beiträgt, indem gegenwärtig
wiederum vier talentvolle Jünglinge größtentheilS auf
seine Kosten in den Seminaren zu Küßnacht und Kreuz-
lingen zu Schullehrern erzogen werden. Durch jenes

Gesetz hat nun auch der Schulrath als anerkannte Kan-
tonalbchörde eine gesetzliche Basis gewonnen, und wenn
er mit weiser Vorsicht und steter Berücksichtigung unserer

demokratischen Verhältnisse zu Werke geht, so kann er
Alles, was in genanntem Gesetze unbestimmt gelassen

worden, nach und nach durch Reglemente und Instruktionen

für Schullehrer und OrtSschulbehörden leicht
ergänzen, also auch in dieser Hinsicht unser Schulwesen
aus einen Punkt bringen, daß wir mit den bestorganisir-

ten Kantonen der Schweiz wetteifern können.

Ein Schulmeister aus der guten alten Zeit, der durch
die neue Ordnung der Dinge von seinem Posten verdrängt
worden war, gab seinem Nachfolger, der verschiedene

Verbesserungen in der Schule vornahm, unlängst schriftlich

folgende Anweisung zu seiner Schulführung:
„Der schuleister solte die kinder Poren die jn der

>, schull sind und Nicht jn der stubcu Ummcn SPaziere«
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z, ES Wer Nötiger er det sie Qebis Aus der Bibel Lereu

„ weder von Allen Tieren es wer Beser dier weret nie

ii auf der schullmeister Schul gewesen.

Reglement für die Schullehrer-Kon-
ferenzen im Kanton Zürich.

i. A b schnit t.

Von den Konferenzen im Allgemeinen.

5- i.
Die Schullehrer-Konferenzen sind eine gesetzliche

Veranstaltung zur Fortbildung der Volksschullehrer und

Schulkandidaten sowohl in wissenschaftlicher/ als
praktischer Richtung, (ê. 6t. des Schulgesetzes.)

2.

Zum Besuch der Schullehrer-Konferenzen sind

verpflichtet :

-i) die angestellten Primarlehrer;
i>) die angestellten Sekundarlehrer;
e) die angestellten Schulkandidaten beider Klassen.

Anderen Mitgliedern des Schulstandes/ so wie

denjenigen der Bezirksschulpflege steht die Theilnahme frei.
Eben dies gilt auch von jenen Schullehrern, welche einst,

weilen noch unter den alten Verpflichtungen auf ihren

Stellen belassen werden müssen. (§. 5i. des Schulgesetzes.)

§. .Z.

Die Leitung der Konferenzen unter Mitwirkung des

Seminar-DirektorS steht dem Erziehungsrathe zu. (§. 51.

des Schulgesetzes.)
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